
 
 

 
 

 

25. JUNIOR EUROPEAN OPEN 2017 
 

Ausschreibung 
 

Austragungsorte: GC Alsace Golf Links   18.08.2017 
 GC Steisslingen    03.10.2017 

 G&LC Schloss Liebenstein  07.10.2017 

 GC Ulm     08.10.2017 
 GC Heddesheim    28.10.2017   

 
Austragung: 18-Loch 
 Einzel Zählspiel 

 Vorgabenwirksam 
 

Teilnahmeberechtigt: Amateure, die einem DGV-Mitglied oder einem anerkannten 
internationalen Club angehören 

 Juniorinnen – Jahrgang 1999 und jünger – bis Stvg. 14,0 
 Junioren  – Jahrgang 2000 und jünger – bis Stvg. 10,0 
 

Startzeit: ab 09:00 Uhr 
 (Abschläge: Juniorinnen rot, Junioren gelb) 
 Start erfolgt aufsteigend nach Stvg. 
 
Preise: 2 Brutto Junioren  Einladung zum Finale Spanien 
 1 Brutto Juniorinnen  Einladung zum Finale Spanien 
 Je 2 Nettopreise Junioren/Juniorinnen 
 

Meldungen: Mit dem übersandten Meldeformular an den ausrichtenden Golf-Club. 
 Jeder Golfclub kann bis zu 6 Juniorinnen oder Junioren pro Turnier 

anmelden (Anmeldung für mehrere Turniere möglich!). 

 Max. 40 Spielerinnen/Spieler pro Turnier. Bei mehr Meldungen werden 
die Teilnehmer mit den höchsten Vorgaben aus dem Teilnehmerfeld 
herausgenommen. 

 

Nenngeld: € 60,-- inkl. Rundenverpflegung und Essen nach der Runde 
 

Spieler, die nach Meldeschluss absagen oder nicht zum Wettspiel antreten, sind von der 
Zahlung des Nenngelds nicht befreit. 

 

Spielleitung: Wird am Wettspieltag durch Aushang bekannt gegeben 
 

Meldeschluss:  Jeweils 3 Tage vor dem geplanten Spieltermin bis 14:00 Uhr beim 

jeweiligen Austragungsort. 
 

Proberunde: Eine Proberunde kann am Vortag des Wettspiels in Absprache mit dem 
Sekretariat des jeweiligen Golf-Clubs gespielt werden. 

 

Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatut) des Deutschen Golf Verbandes 

e.V. Das Wettspiel wird auf Grundlage des DGV Vorgabensystems ausgerichtet. Zusätzlich gelten die 

Platzregeln und die Rahmenausschreibung für Wettspiele des jeweiligen Golf-Clubs.  

(Einsichtnahme im jeweiligen Sekretariat). 

 
Änderungen bleiben der Spielleitung des veranstaltenden Golf-Clubs vorbehalten. 


